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betreffend die schrttt.liche Anfre.ge der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 5. Dezember 1989, 

Z.I.. 4694/J-NRj89 betreffend die fljhrt::~r~~ll [,'Ianager 

dpr Chemie- Li nz -Tochter "{vler-x" 

G.J;'1.1ndsät7.].i (:h i~;;t vnra 1lszuschicken, cl,-::/:i gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Natjonalrat unrl der Bundesrat hefugt sind, die 

G~schä 1: tsfUhrnng der Bundesrag ieruIlq • zu i.1berpriifen, deren 

Mi tg 1 i.eder tiber alle Gegenstände der Voll zieh1wg zu befragen 

und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher 

zu prtifen, ob sich die gest~ll ten Fragen liberh;:Z\1lpt auf 

"Gegenst8.ndp. c:ler V0l1ziehung" im Sinne des Bundesver­

fa~sungsgesetzes beziehen. 

Dazu präzi.siert § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates. daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behcjrdlichen 

Ver\olla1 tung des Bundes a1 s Träger von Pri va trechten" bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage hehand~lt Ang~lRgenheiten# 

d1e nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz sind. 

Um jedoch eine endgUltige Klarstellung dieses Themas her­

beizlJfl1hrAn, hahe ich den '.forstand der Chemie H.nJding um 

Stelluw:rnahtne ersncht. von. dem mir da?:.,-!. folgende.~c; mitgeteilt 

\t·Turde ~ 

Z 'L.J.:l:stg.fL .. L.:_ 
"1.'He hcch i.st der Schaden. vlelcf'.er durch d.ie Ti:itigkei t der 

früheren tvlerx-I'1an;.lger Scheichl ~lnd Pnsch entst;2'titlen ist?" 
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Der Jahresverlust 1985 dec Merxhat 456 Mio S betragen und 

beinhaltet im wesentlichen alle Verluste aus dem 61ge­

schäft. 

Dieser Verlust wurde 1nfo1ge des Gewinn- und Verlustaus­

schlie.ß1..1ngsvertrages zwischen der Herz und der früheren 

Chemie Linz AG von letzterer libernommen. Die Chemie Linz AG 

hat 1986 nach Uhernahme dieser Verluste einen Jahresverlust 

von 340 Nio Sausgewiesen. 

1984 hat die Merx einen Gewinn von 9 Hin Sausgewiesen. 

1986 sind aus der Restabwicklung von ölgeschäften noch 

13 Mio S an negativem Bruttoertrag und Mehraufwendungen 

angefallen. 

Zu_.f.)'::.~J~ __ 2_ : 

H\\llrd die Chemie Linz tatsl:k:hl ich auf eLLe Gel tendmachung 

von SchadenersatzansprUchen gegen die frliheren Manager 

verzichten'l" 

Die ge(]enständ.U.che Frage ste.!l t sich !1f-lUt(-l rücht rnehr, da 

aus den zur Frage 3 angefUhrten GrUnden he~eitß 1m Jahr 

lY86 auf jegliche gegenseitige AnsprUche verzichtet wurde. 

ZIJ_Eraqe_3 : 

"Wenn ja, \''Jar1Jm~t'' 

Zu dem seinerzeitlgen Verzicht auf SchadenersatzansprUche 

wird folgendes ausgefUhrt: 

Nach Bekanntwerden der hohen Verluste aus dem 61geschäft 

"rurden die Geschi:i. ft s fUhrer Schelcll.l und F'()'~;ch atn :2U. 12.1985 

fristlos entlassen. 

Die Entlassung wurde von heiden GeschäftstUhrern beim 

Einigungsamt angefochten. Daneben wurd~ von ihnen eine 

Klage 98S\en d 1e Chemie Linz AG auf KUwUqnngsentscb.ädigung 
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und Abfertigung eingebracht. Weiters wurde von Scheichl 

gegen Vorstandsdirektor Narbeshuber und von Scheichl und 

Posch gemeinsam gegen Bundesminister Lacina Privatanklage. 

jeweils wegen übler Nachrede, erhoben. 

Ober die gegenständlichen Gerichtsverfahren wurde in den 

Medien la~fend berichtet und hiebei wiederholt unwahre 

Behauptungen wiedergegeben. wodurch fUr die Geschäftstätig­

kei t der Chem:i.e Linz-Gruppe im 1n- und Ausland ertlebliche 

Schwierigkeiten entstanden. 

Über Empfehlung von Herrn TJniv.Prof. })r. Doralt, welcher 

von der ölAG l.md von, Aufsichtsrat in dteser An']~:!legenheit 

als Gutachter eingeschaltet worden war. wurde im Einver­

nehmen mit der ölAG und dem Präsidium des Aufsichtsrates 

der Chemie Linz AG ihr Rechtsanwalt beauftragt. mit dem 

Gegenanwalt Verhandlungen liber eine Beendigung der Rechts­

streitigkeiten aufzunehmen. Hierauf wurden im Juni 1986 die 

Verfahren vor dem Arbeitsgericht durch Herbeiflihrung 

"ewigen Huhens" beendet und die fristlosen Entlassungen von 

Scheichl und Posch in einvernehmliche Auflösung der Dienst­

verhältnisse abgeändert. 

8ut die Geltendm"chung i.rg~~ndv>'elch~~r 1\nsprUchf? '''11.l~~ den. 

frtlheren Dienstverhältnissen von Scheichl und Posch bzw. 

aus der Beendigung derselben wurde in der getroffenen 

VergleiChsvereinbarung beiderseits ausdrücklich verzichtet. 

Hiedurch konnte erreicht werden, daß in der Folge weitere 

unwahre und rufschädigende Veröffentlichungen unterblieben 

und daß sowohl innerhalb des Unternehmens als auch ins­

besondere bei den Kunden die fUr das Geschäft der Chemie 

Linz AG äUf3erst abträglichen ständigen Erörternngen dieses 

Themas ein Ende fanden. 

Die Beendiql1ng der Gerichtsverfahren bZN. die Abstandnahme 

von einer allfälligen Schadenersatzklage g8gen d~p eherne 
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ligen GeschäftsfUhrer war aber auch BUS KostengrUnden 

richtig, da die Chemie Linz AG selbst bei einem fHr sie 

positiven Prozeßausgang bestenfalls Init einer Einbringlich­

keit der von ihr aufgewendeten Kosten, keinesfalls jedoch 

mit einem Schadenersatz seitens der Privatpersonen Scheichl 

und Posch rechnen konnte. Diese Vorgangsweise wurde auch 

vom Aufs1.chtsrat der Chem.ie Linz AG zur Kenntnis genommen. 

Zu_ Frage 4: 

"Wie kann der lüederhol t geäußerte Verdacht entkräftet 

t\lerden. daß rhe Chemie Lin7 d1.u'(:'h den \/prztcrlt flUt die 

Schadenersatzfordernngen den frUheren tvIanagern ihr Sch"lei­

gen tiber die Involvierung von Dkfm. Ferdinand Lacina 

abgekauft habe?" 

Im Zuge der dargelegten Bellliihungen WH ei.ne Beendigung der 

Gerichtsverfahren zwischen ScheichljPosch und der Chemie 

Linz AG bestand aufgrund der angegebenen Uberlegungen auch 

der Wunsch. das Privatanklageverfahren von Scheichl gegen 

Vorstandsdirektor Narbeshuber zu beenden. 

Von dem von der Chemie Linz AG mit der Flihrung der Ver­

handlungen beauftragten Rechtsanwalt wurde in der Felge 

irrtümlicherweise auch das 9leichzeitig laufende Privat­

anklageverfahren von Scheichl/Posch gegen Bundesminister 

Lacina in die Vergleichsgespräche mit einbezogen. 

Als Bundesminister Lacina hieven Kenntnis erlangte. setzte 

dieser die Chemie Linz AG und deren Rechtsanwalt sofort 

davon in Kenntnis, daß die vom Rechtsanwalt der Chemie Linz 

AG vorgesehene Vorgangsweise fUr ihn "keinesvJB<]s n..kzeptabel 

ist" und er fiJhrte 1n seinem Schreiben vorn 24.6.1986 unter 

anderem wörtlich aus: 

"Ich stelle ausdrlickll.ch fest. da!3 Sie 7'.1 keine};, Zeit von 

mir beauftragt wurden, Gespräche oder Verhandlungen irgend­

welcher Ärt - die Privatanklage der HerrAn Pesch und 
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Scheichl betreffend gegen lAich - zu fUhren und verwahre 

mich in aller Form gegen diese Vorgangsweise." 

Der Rechtsanwalt der Chemie Linz AG hat daraufhin mit 

Schreiben vom selben Tag den Rechtsanwälten von Scheichl 

und Pasch mitgeteilt, daß ihm "weder eine Vollmacht noch 

ein Auftrag des Herrn Bundesminister Lacina vorgelegen 

hat." dessen Privatanklageverfahren vergleichsweise beizu­

legen. 

Der betreffende Punkt in dem Vergleich zwischen der Chemie 

Linz AG und Scheichl/Posch wurde daraufhin gestrichen. 

Aus dem vorstehend wiedergegebenen Geschehensablauf ist 

somit eindeutig ersichtlich, daß zwischen dem Verzicht auf 

die Schadeners~tzforderungen der Chemie Linz AG gegen 

Scheichl/Posch und der lnvolvierung von Bundesminister 

Lacina in der gegenständlichen Angelegenheit keinerlei 

Zusammenhang hesteht. 

Wien, er 1990 

ster 

1 
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